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Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG); 
Anlage zur Lagerung und Behandlung von teerhaltigem Straßenaufbruch, verunreinigten Böden 
und Bauschutt der Firma W. Geiger GmbH & Co., Grundstück Fl.-Nr. 2074, Gemarkung Betzigau 
 
nachträgliche Anordnung nach § 17 BImSchG 
 
 
 
Anlage 
1 Kostenrechnung mit Zahlschein 
 
 
 
Das Landratsamt Oberallgäu erläßt folgenden 
 
 

B e s c h e i d : 
 
 

I. 
 
Änderung von Auflagen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung der Anlage zur Lagerung 
und Behandlung kontaminierter Böden und Bauschutt (171/4-162): 
 

1. Die Auflage IV Nr. 2.2.1.1, zuletzt neu gefasst mit Bescheid vom 08.05.2012, 22-171/4-162 Ru 
B.12.05 erhält folgende neue Fassung: 
 
2.2.1.1 In der Anlage zur Anlage zur Lagerung und Behandlung von teerhaltigem Straßenauf-

bruch und verunreinigten Böden und Bauschutt dürfen nur die nachfolgend aufgelisteten 
Abfälle zwischengelagert werden: 
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AVV – Nummer  Abfallbezeichnung  
 
01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz, mit Ausnahme derjeni-

gen, die unter 01 04 07* fallen 
01 04 13 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 04 07* fallen 
01 05 04 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen 
01 05 06* Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
01 05 07 barythaltige Bohrschlämme und –abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 05 05 und 01 05 06  fallen 
01 05 08 chloridhaltige Bohrschlämme und –abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 

01 05 05 und 01 05 06 fallen 
 
06 05 03 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme der-

jenigen, die unter 06 05 02 fallen 
07 05 08* Mutterlaugensalze der Pharma Zell GmbH 
 
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub 
10 01 02 Filterstäube aus Kohlenfeuerung 
10 01 03 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit Holz 
10 01 04* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung 
10 01 05 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in fester 

Form 
10 01 14* Rost- und Kesselasche, Schlacke und Kesselstaub aus der Abfallmitverbren-

nung, die gefährliche Stoffe enthalten 
10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacke und Kesselstaub aus der Abfallmitverbren-

nung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14* fallen 
10 01 18* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten, 

hier Filterstäube 
10 01 24 Sande aus der Wirbelschichtfeuerung 
 
10 02 01 Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke  
10 02 02 unverarbeitete Schlacke 
 
10 09 03  Ofenschlacke 
10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und –sande vor dem Gießen 
10 09 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen 
10 09 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und –sande nach dem Gießen 
10 09 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen 
10 09 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
10 09 10 Filterstaub, mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt 
 
10 10 03 Ofenschlacke   
10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und –sande vor dem Gießen 
10 10 06 Gießformen und -sande vor dem Gießen 
10 10 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und –sande nach dem Gießen 
10 10 08 Gießformen und -sande nach dem Gießen 
 
10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) 
10 13 14 Betonabfälle und Betonschlämme 
 
12 01 15 Bearbeitungsschlämme, mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 14* fallen 
12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
12 01 17 Strahlmittelabfälle 
 
13 05 03* Schlämme aus Einlaufschächten 
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13 05 08* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern 
 
16 11 01* Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallur-

gischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten 
16 11 02 Auskleidungen und feuerfeste Materialien auf Kohlenstoffbasis aus metallur-

gischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 01* fallen 
16 11 03* andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Pro-

zessen, die gefährliche Stoffe enthalten 
16 11 04 andere Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus metallurgischen Pro-

zessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 03* fallen 
16 11 05* Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozes-

sen, die gefährliche Stoffe enthalten 
16 11 06 Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen 

mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05* fallen 
 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Ziegel 
17 01 03 Fliesen und Keramik 
17 01 06* Gemische oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Kera-

mik, die gefährliche Stoffe enthalten 
17 01 07 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik 
 
17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische 
17 03 02 Bitumengemische 
 
17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten 
17 05 04 Boden und Steine 
17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält 
17 05 06 Baggergut 
17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält 
17 05 08 Gleisschotter 
 
17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis 
 
17 09 01* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten 
17 09 02* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (ohne Kondensatoren etc.) 
17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten 
17 09 04 gemischte Bau- und Abbruchabfälle 
 
19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 01 12 Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 

19 01 11* fallen 
19 01 13* Filterstaub der gefährliche Stoffe enthält 
 
19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände 
19 08 02 Sandfangrückstände 
19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 
 
19 13 01* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 13 02 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden 
19 13 03* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten 
19 13 04 Schlämme aus der Sanierung von Böden 
 
20 03 03 Straßenkehricht 
20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung 
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2. Die Auflage IV Nr. 2.2.2.2, zuletzt geändert mit Bescheid vom 05.06.2008, 22-171/4-162 Ru 
B.08.06 erhält folgende neue Fassung: 
 
2.2.2.2 Die Abfälle dürfen nur in getrennten und gekennzeichneten Bereichen der Halle gelagert 

werden. Eine Lagerung auf der wasserundurchlässig befestigten Freifläche ist nur bei ge-
ring belasteten Abfällen im Ausnahmefall zulässig. Gering belastete Abfälle sind solche, 
die den Zuordnungswert Z 2 nach LAGA-Merkblatt M 20 oder die Zuordnungswerte DK 0 
nach der Deponieverordnung einhalten. 

 
 

3. Die Auflage IV Nr. 2.2.2.7 des Bescheides vom 20.06.1995, 42-171/4-162/1-Bt/sch-B.95.06-01 
erhält folgende neue Fassung: 
 
2.2.2.7 Verunreinigte Lastwagen, Container oder Radlader dürfen nur in einem gekennzeichneten 

Bereich auf dem Umschlagsbereich gereinigt werden. Dabei entstehendes Abwasser muß 
über einen Ölabscheider dem Entwässerungssystem „Schmutzwasser“ der öffentlichen 
Kanalisation zugeführt werden. 

 
4. Die Auflage IV Nr. 2.2.2.21 unbefestigte Fläche, eingefügt mit Bescheid vom 05.01.2004, 22 -

171/4-162/2 Ru wird aufgehoben. 
 

5. Nach Auflage IV Nr. 2.2.2.22, eingefügt mit Bescheid vom 31.03.2009, 22-171/4-162/5 Ru B.09.03 
wird folgende Auflage Nr. 2.2.2.23 neu angefügt: 
 
2.2.2.23 Bei Mutterlaugensalzen und Abfällen aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz darf 

keine Zugabe von Wasser erfolgen, um die Eluation von Salzen zu minimieren. Für 
Mutterlaugensalze ist als Behandlung ausschließlich die Konditionierung für den Unter-
tageversatz zulässig. 

 
6. Die Auflage IV Nr. 2.2.4.5 (Abwasserbehandlungsanlage), zuletzt geändert mit Bescheid vom 

05.01.2004, 22 171/4-162/2 Ru B.04.01 wird aufgehoben. 
 

7. Die Auflage IV Nr. 2.2.4.7 des Bescheides vom 20.06.1995, 42-171/4-162/1-Bt/sch-B.95.06-01 
erhält folgende neue Fassung: 
 
2.2.4.7 Zur Aufnahme ausgelaufener Verunreinigungen verwendete Sorptionsmittel aus den 

Lager- und Umschlagsbereichen sind entsprechend ihrer Belastung ordnungsgemäß 
zu entsorgen. 

 
8. Die Auflage IV Nr. 2.2.5.4, zuletzt neu gefasst mit Bescheid vom 08.05.2012, 22-171/4-162 Ru 

B.12.05 erhält folgende neue Fassung. 
 
2.2.5.4 In der Siebanlage dürfen die unter der Nr. 2.2.1.1 genannten Stoffe eingesetzt werden. 

Davon abweichend dürfen stark staubende Abfälle, insbesondere die folgenden Abfall-
schlüsselnummern nicht in der Siebanlage eingesetzt werden: 

 
01 04 11 Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz, mit Ausnahme derje-

nigen, die unter 01 04 07* fallen 
07 05 08* Mutterlaugensalze der Pharma Zell GmbH 
 
10 01 01 Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub 
 mit Ausnahme von im Einzelfall nicht staubenden Materialien 
10 01 02 Filterstäube aus Kohlenfeuerung 
10 01 03 Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit Holz 
10 01 04* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung 
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10 01 05 Reaktionsabfälle auf Kalziumbasis aus der Rauchgasentschwefelung 
 in fester Form 
10 01 14*  Rost- und Kesselasche, Schlacke und Kesselstaub aus der Abfallmit-

verbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten, mit Ausnahme von im Ein-
zelfall nicht staubenden Materialien 

10 01 15 Rost- und Kesselasche, Schlacke und Kesselstaub aus der Abfallmit-
verbrennung, mit Ausnahme von im Einzelfall nicht staubenden Materialien 

10 01 18* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten, 
hier Filterstäube 

10 09 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
10 09 10 Filterstaub, mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt 
10 13 06 Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) 
 
13 05 08* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern 
17 09 01* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten 
17 09 02* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (ohne Kondensatoren etc.) 
19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten; 

mit Ausnahme von im Einzelfall nicht staubenden Materialien 
19 01 12  Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die 

unter 19 01 11* fallen, mit Ausnahme von im Einzelfall nicht staubenden 
Materialien 

19 01 13* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält 
 

9. Die Auflage IV Nr. 2.2.7 Z 1.1 Lager, eingefügt mit Bescheid vom 05.01.2004, 22 -171/4-162/2 Ru 
B.04.01 wird aufgehoben. 
 
 

10. Die Auflage IV Nr. 2.2.9.1, eingefügt mit Bescheid vom 01.04.2010, 22-171/4-162 Ru B.10.04 
erhält folgende neue Fassung: 
 
2.2.9.1 Zur Aufbereitung zu Versatzmaterial für den Untertageversatz dürfen die unter der Nr. 

2.2.1.1 genannten Stoffe eingesetzt werden. Die jeweilige Versatzrezeptur muß vom vor-
gesehenen Versatzbergwerk und vom zuständigen Bergamt frei gegeben sein. Die Rege-
lungen der Versatzverordnung in der jeweils gültigen Fassung sind zu beachten. Folgen-
de Abfälle dürfen in der Regel nicht eingesetzt werden. 

 
13 05 08* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern 
17 03 02 Bitumengemische 
19 08 01 Sieb- und Rechenrückstände 
19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser 
20 03 03 Straßenkehricht 
20 03 06 Abfälle aus der Kanalreinigung 
 
Ausnahmen im Einzelfall sind gegenüber dem Landratsamt Oberallgäu anzuzeigen und 
zu begründen. 

 
 

II. 
 
Die Firma Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 

III. 
 
Für diesen Bescheid wird eine Gebühr in Höhe von 300,-- € erhoben. 
Die Auslagen betragen 3,-- €. 
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G r ü n d e : 
 

I. 
 
Mit Bescheid vom 31.08.1992 erteilte das Landratsamt Oberallgäu der Fa. Wilhelm Geiger GmbH 
& Co. KG die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zum Lagern von kontaminiertem Boden 
und Bauschutt. Seitdem sind mehrere Änderungsgenehmigungen und nachträgliche Anordnungen 
ergangen. Zuletzt erfolgte die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 31.03.2009 mit der 
die zugelassenen Abfallarten erweitert wurden. Die letzte nachträgliche Anordnung erging am 
08.05.2012, mit der weitere Anpassungen der Genehmigung vorgenommen wurden. 
 
Seit der letzten Anpassung der Genehmigung mit Bescheid vom 08.05.2012 sind inzwischen drei 
Anzeigen nach § 15 BImSchG eingegangen. Dies betrifft die § 15 Anzeigen vom 27.11.2013 (Ab-
fälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz), vom 02.12.2014 (Bearbeitungsschlämme, AVV 
12 01 15) und vom 23.06.2016 (zusätzliche Annahme von Mutterlaugensalzen). Die angezeigten 
Änderungen lösen regelmäßig eine entsprechende Ergänzung der Auflage Nr. 2.2.1.1 und teilwei-
se Folgeänderungen bei anderen Auflagen aus. Die nachträgliche Anordnung soll dazu dienen den 
Genehmigungsbescheid wieder auf den aktuellen Stand zu bringen. 
 
Bei der Gelegenheit wurde geprüft, ob zudem noch weitere Anpassungen der bestehenden Ge-
nehmigung erforderlich sind. So wurden sprachliche Anpassungen an die im März 2016 geänderte 
Abfallverzeichnisverordnung vorgenommen und Auflagen gestrichen, die sich auf nicht mehr exis-
tente Betriebsteile beziehen. So existieren inzwischen keine unbefestigten Flächen mehr, das ei-
genständige Z 1.1-Lager wurde aufgegeben und die mobile Abwasserbehandlungsanlage wurde 
nach erfolgtem Kanalanschluß inzwischen vollständig abgebaut. Außerdem wurde eine etwas brei-
ter gefaßte Definition der gering belasteten Abfälle aufgenommen, die im täglichen Vollzug als 
sinnvoll erachtet wird. 
 
 
Die vorgesehene nachträgliche Anordnung nach § 17 BImSchG wurde der Fa. Wilhelm Geiger 
GmbH & Co. KG mit Schreiben vom 03.08.2016 mit den vorgesehenen Änderungen zur Kenntnis-
nahme zugesandt und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  
 
Bis heute ging keine schriftliche Stellungnahme der Fa. Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG zur vor-
gesehenen nachträglichen Anordnung ein. Mit E-Mail vom 28.09.2016 teilte Herr Keilhauer, Fa. 
Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG jedoch mit, daß keine Anmerkungen zur geplanten nachträgli-
chen Anordnung ergehen. 
 
 

II. 
 
1. Das Landratsamt Oberallgäu ist zum Erlaß dieses Bescheides sachlich und örtlich zuständig 

(Art.1 Abs.1 c des Bayerischen Immissionsschutzgesetzes –BayImSchG-, Art.3 Abs.1 des Bay-
erischen Verwaltungsverfahrensgesetzes –BayVwVfG-). 

 
2. Die Anordnung unter der Nummer I. dieses Bescheides stützt sich auf § 17 BImSchG. Nach § 

17 BImSchG kann die zuständige Behörde zur Erfüllung der sich aus dem Bundesimmissions-
schutzgesetz und den dazu erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten die notwen-
digen Anordnungen treffen. 

 
Bei der von der Fa. Wilhelm Geiger GmbH & Co. betriebenen Anlage zur Lagerung und Be-
handlung kontaminierter Böden und Bauschutt handelt es sich gemäß § 4 BImSchG i.V.m. Nr. 
8.12.1.1 G und 8.11.2.1 V des Anhangs zur 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
desimmissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) um eine immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungspflichtige Anlage. Die Anlage wurde zuletzt mit Bescheid vom 31.03.2009, Az. 22-171/4-
162/5 Ru B.09.03 immissionsschutzrechtlich genehmigt. 
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Die geänderten Auflagen ergeben sich aus den von der Fa. Geiger nach § 15 angezeigten , 
nicht genehmigungsbedürftigen Änderungen, den tatsächlichen Änderungen durch nicht mehr 
existierende Betriebsteile und der Anpassung an die im laufenden Betrieb gewonnenen neuen 
Erkenntnisse.  
 
Die Anpassung der Auflagen ist sinnvoll und notwendig. Gründe die eine abweichende Ermes-
sensausübung nahelegen sind nicht ersichtlich. 
 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 1, 2, 5 und 6 des Kostengesetzes –KG- i.V.m. Tarif-Nr. 
8.II.0/1.9 des Kostenverzeichnisses zum Kostengesetz –KVz-. Danach ist ein Gebührenrahmen 
von 150,-- bis 15.000,-- € eröffnet. Es wird eine Gebühr in Höhe von 300,-- € für ausreichend 
erachtet. Die Änderung der Auflagen wurde zum größeren Teil durch nicht genehmigungsbe-
dürftige Änderungen vom Betreiber ausgelöst. An Auslagen werden die für die Zustellung ent-
standenen Kosten in Höhe von 3,-- € festgesetzt (Art. 13 Abs.1 Nr. 2 KG). 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4, schriftlich 
oder zur Niederschrift des Urkundenbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Be-
scheid soll in Urschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen 
sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 
 
Hinweise: 
Ein durch einfache E-Mail eingelegter Rechtsbehelf entspricht nicht dem Erfordernis der Schrift-
form. Ein solcher Rechtsbehelf ist als unzulässig zu verwerfen. 
 
Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit dem 01.07.2004 
grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 
 
Landratsamt Oberallgäu 
 
 
 
Ruch, RA 
 
 
II. per e-mail  
 
An das 
Bayerische Landesamt für Umwelt 
z.H. Frau Arlt 
 
mit der Bitte um Kenntnisnahme 


